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Das statistische ,,Rontgenbild” des Abstimmungsergebnisses zeigt,
dass man sich im Kanton Bern mit der Forderung auf gemeindeweise
Einfihrung des Frauenstimmrechtes auf dem richtigen Wege befindet
und dass die Verwirklichung dieses Postulates dem entscheidenden Willen
eines betrachtlichen Teils des Berner Volkes entspricht. In den Reihen
des liberparteilichen Aktionskomitees fiir die Mitarbeit der Frau in der
Gemeinde ist man denn mit guten Griinden davon iiberzeugt, dass —
nach dem ersten kriftigen Anlauf — ein zweiter Versuch gleicher Art,
den man nach einiger Zeit zu wagen gedenkt, zum Ziele fithren diirfte.

G. St-M.

Von der 10. Session der Uno-Kommission fiir Frauen-

fragen 12.-29. Mirz 1956 in Genf

Diese vom Wirtschafts- und Sozialrat bestellte Kommission setzte
sich aus den Regierungsvertreterinnen der folgenden 18 Linder zu-
sammen: Argentinten, Australien, Belgien, Weissrussland, China, Kuba,
Dominikanische Republik, Frankreich, Indonesien, Israel, Pakistan, Polen,
Schweden, Sowjetrussland, Grossbritannien. USA, Venezuela, Jugoslawien.

Zur Prisidentin der Session wurde die Schwedin Agda Réssel ge-
wihlt, eine Mutter und berufstitige Frau. Sie ist schon seit Jahren Ver-
treterin Schwedens in der UNO-Kommission fiir Menschenrechte und in
der Generalversammlung.

Erste Vizeprdsidentin war Begum Ahmed aus Pakistan, zweite Frau
Mitrovic, eine Jugoslawin. Zur Protokollfithrerin wurde die Kubanerin
Uldarica Manas gewibhlt.

Andere Vertreterinnen waren: Minerva Bernardino, friihere Prisi-
adentin der Kommission (Dominikanische Republik), die Franzdsin Marie
Hélene Lefaucheux, die belgische Senatorin Mme. Ciselet, die Prisidentin
des Bundes australischer Frauenvereine, Miss Gibson.

Diese Uno-Kommission hatte die Aufgabe die geeigneten Mittel zu
finden, die Stellung der Frau auf allen Gebieten zu verbessern.

An den Sitzungen der Kommission nahmen auch die Vertreterinnen
der internationalen Frauenverbinde teil als Beobachter und event. Bera-
ter, so z. Beispiel: die Berufs- und Geschiftsfrauen, die Akademikerinnen,
die Landfrauen, die Christlichen Vereine junger Frauen und Tochter,
die Freundinnen junger Midchen, katholische, reformierte, jidische Ver-
binde, der Frauenstimmrechtsverein und die Dachorganisation: der In-
ternationale Frauenrat.



Alle erarbeiteten Beschliisse wurden von der Kommission einstinumig
gutgeheissen und an das Generalsekretariat der Vereinigten Nationen
weitergeleitet. So wurde der Generalsekretir ersucht, geeignetes Ma-
terial zu sammeln, aus dem hervorgehen soll, wo und in welchem Aus-
mass die Frauen bei der Zulassung zu hiéheren Bildungsgelegenbeiten
Diskriminationen unterworfen sind. Ferner soll das Generalsekretariat
Unterlagen beschaffen iiber die Méglichkeiten vermehrter weiblicher
Mitarbeit in den Gewerkschaften und einer wirksameren Anwendung des
Prinzips , gleiche Leistung, gleicher Lohn® beim Abschluss von Gesami-
arbeitsvertrigen. Zur Abklirung der Chancen der Frau im Erwerbsleben
werden Untersuchungen iiber die Zulassungsbedingungen der Frau zu
verschiedenen Berufskategorien verlangt. Verschiedene Delegierte pro-
testierten gegen gewisse Bestrebungen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation, ein Altersmaximum fiir den Riickzug der Frau aus dem Berufs-
leben festzusetzen, wobei die Frau sich im allgemeinen fiinf Jahre vor
dem Mann zuriickziehen soll; man erblickt darin eine unbillige Diskrimi-
nation der Frau und eine Beeintrichtigung ihrer Chancen, zu hoheren
Posten aufzusteigen. Im weiteren verlangt die Kommission Untersuchun-
gen der Vereinigten Nationen bzw. der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion iiber die Stellung der berufstitigen Frau, welche gleichzeitig noch
Pamilienpflichten zu erfiillen hat. Auch die Fragen der Polygamie, der
Kinderheirat und der Mitgift in den verschiedenen Lindern sollen vom
Generalsekretariat niher untersucht werden. Gegeniiber den Vereinigten
Nationen selber kritisiert die Kommission, dass auch dort das Prinzip der
Gleichberechtigung der Frau noch nicht in jeder Hinsicht verwirklicht
sei; es wird verlangt, dass in der Verwaltung und in den Delegationen
der Weltsicherheitsorganisation die Frau vermehrt zur Mitarbeit heran-
gezogen wird.

Es wurde die Notwendigkeit betont, wirksame Methoden fiir die
Herstellung und den Verkauf gewerblicher Erzeugnisse zu priifen, wel-
che den erwerbstitigen Frauen ausreichende Garantien bieten, insbeson-
dere einen angemessenen Verdienst und entsprechende soziale Leistun-
gen. Die Internationale Arbeitsorganisation sollte sich darum bemihen,
dass die Heimarbeit auf eine solide Grundlage gestellt wird und Miss-
briuche vermieden werden. '

Um auch die Arbeitslosigkeit der iiber 40 jdhrigen Frauen zu ver-
hiiten, sollten die Méglichkeiten der halbtigigen oder sonstwie beschrink-
ten Arbeitszeit geprift werden.

Die Kommission befasste sich mit der privatrechtlichen Stellung der
Frau (Rechte der Frau auf ihr Gut, Recht der Witfrau auf die Vor-
mundschaft iiber ihre Kinder), der staatlichen Zugehorigkeit der Ver-
heirateten (internationales Abkommen in Vorbereitung). Natiirlich hat
die Kommission ihr Hauptaugenmerk auf die Erringung der politischen
Rechte gerichtet, die die tibrigen bedingen (Konvention betr. politische
Gleichberechtigung der Frau, gegenwirtig von 40 Lindern unterzeichnet
und von 21 ratifiziert).

6



	Von der 10. Session der Uno-Kommission für Frauenfragen 12.-29. März 1956 in Genf

